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RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Rechtlich gesehen beruht die IKRK-Tätigkeit
auf den Genfer Abkommen und ihren Zusatz-
Protokollen sowie auf den Statuten der Inter-
nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewe-
gung und den im Rahmen der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenzen ange-
nommenen Entschliessungen.

Die Annahme des ersten Genfer Abkommens
durch die Regierungen im Jahre 1864 geht auf
die Initiative des IKRK zurück. Seither bemüht
es sich mit Unterstützung der gesamten Bewe-

gung bei den Regierungen ständig um die An-
passung des humanitären Völkerrechts an die
neuen Gegebenheiten, insbesondere an die Ent-
wicklung der Methoden und Mittel der Krieg-
führung, um den Opfern bewaffneter Konflikte
wirksameren Schutz und Hilfe zu verschaffen.

Die vier Genfer Abkommen vom 12. August
1949 — in Zeiten bewaffneter Konflikte schüt-
zen sie Verwundete, Kranke und Schiffbrüche
ge der Streitkräfte, Kriegsgefangene und
Zivilpersonen — sind heute für fast alle Staa-
ten verbindlich.

Darüber hinaus wurden am 8. Juni 1977 zwei
Zusatzprotokolle zu diesen Abkommen verab-
schiedet. Deren erstes bezweckt hauptsächlich,
die humanitären Regeln über die Führung der
Feindseligkeiten neu zu bestätigen und zu ent-
wickeln, während das zweite den gesamten Be-
reich der in nicht internationalen bewaffneten

Konflikten anwendbaren Regeln ausbaut. Bei-
nahe zwei Drittel der Staaten sind heute durch
diese Protokolle gebunden.

Die rechtlichen Grundlagen der gesamten Tä-
tigkeit des IKRK lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

/«/• /nte/7?fl7/ona/e i>evvß/7>zefe Kon/jMrte er-
hielt das IKRK von der internationalen Ge-
meinschaft durch die vier Genfer Abkommen
von 1949 sowie das Zusatzprotokoll I be-
stimmte Mandate zugewiesen, so namentlich
das Recht, die Kriegsgefangenen und Zivil-
internierten zu besuchen; des weiteren ge-
niesst es ein umfassendes Initiativrecht;
in Situationen n/c/zt /n/ernat/ona/er bevva//-
neter Äbn/7/A;te geniesst das IKRK ebenfalls
ein von den Staaten anerkanntes und in den
vier Genfer Abkommen verankertes Initia-
tivrecht;
bei /««ere« U/zrw/ze« wnrf /«tovze« S/?a«n«n-
ge/7 sowie in jeder anderen Situation, in der
sein humanitäres Eingreifen gerechtfertigt ist,
verfügt das IKRK, gemäss den Statuten der
Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung, über ein humanitäres In-
itiativrecht, das ihm erlaubt, den Staaten
seine Dienste anzubieten, ohne dass dieses
Angebot als Einmischung in deren innere An-
gelegenheiten angesehen wird.
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